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(54) Flügelüberschlagslüftersystem

(57) Bei einem Fenster- oder Türlüftungssystem,
umfassend einen im Fenster- oder Türfalz ausgebildeten
Belüftungsweg (5a, 5b, 6a, 6b), dessen Ein- und Aus-
gänge durch Unterbrechungen oder Perforationen in der
umlaufend zwischen einem Fenster- oder Türflügel (2)
und einem Blendrahmen (1) ausgebildeten Fenster- oder
Türdichtung ausgebildet sind, wobei in dem Belüftungs-
weg (5a, 5b, 6a, 6b) ein, vorzugsweise im Fenster- oder
Türfalz (30) angeordnetes erstes Fenster- oder Türlüf-
tungselement (3) mit einem Belüftungsvolumenstrombe-
grenzer in Form einer luftdruck- und/ �oder belüftungsvo-
lumenstromabhängig selbsttätig öffnenden und schlie-
ßenden Pendelklappe (31) und ein zweites Fenster- oder
Türlüttungselement (4) in Form eines Dichtungsschie-
bers (8), der in eine Unterbrechungen und Perforationen
der umlaufenden Fenster- oder Türdichtung verschlie-
ßende Verschlussposition bewegbar ist, angeordnet
sind, soll eine Lösung geschaffen werden, die sowohl die
Erfüllung der Anforderungen einer Mindestlüftung als
auch der Anforderungen einer Grund- bzw. Bedarfstüf-
tung ermöglicht, ohne dass dazu ein Öffnen des jeweili-
gen Fenster- oder Türflügels zu Lüftungszwecken not-
wendig ist.

Dies wird dadurch erreicht, dass das erste Fenster-
oder Türlüftungsalernent (3) die für freie Lüftung nach
DIN 1946-6 erforderlichen Luftaustauschmengen pro
Zeiteinheit für eine nutzerunabhängige Mindestlüftung
über Außenwanddurchlässe bereitstellt und das zweite
Fenster- oder Türlüftungselement (4) den darüber hinaus
für eine Grund- und/�oder Bedarfslüftung erforderlichen

Volumenstrom bewirkt.
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